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EWG-Ost.ch 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

1.    Allgemeines  
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf sämtliche Offerten, Lieferungen und Leistungen 
der EWG-Ost.ch anwendbar. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien.  
 

2.    Marge EWG-Ost.ch   
Damit die EWG-Ost.ch den Vereinszweck langfristig erfüllen kann, braucht sie auch Einnahmen. Die 
EWG-Ost.ch erhebt darum eine bescheidene Marge auf die eingekauften Produkte für die 
Selbstbauer. Dieses Geld wird für die Organisation und allgemeine Dienstleistungen des Vereins 
verwendet.  
 

3.    Garantie 
Für das Solarmaterial gilt die Garantie des Herstellers. Existiert der Hersteller im Garantiefall nicht 
mehr, wird diese durch den Grosshändler übernommen, falls ein solcher existiert. 

 

4.    Haftpflicht 
Für Schäden, die durch von der EWG-Ost.ch bezogene Baumaterialien sowie ausgeliehenes 
Werkzeug entstanden ist, wird von der EWG-Ost.ch keine Haftung übernommen. 
 

5.    Sachversicherung 
 Von EWG-Ost.ch her besteht keine Sachversicherung. 
 

6.    Angeliefertes Solar Material  
Das durch die EWG-Ost.ch bezogene Solarmaterial ist mengenmässig so berechnet, wie es eine 
genaue Planung und speditive Projektrealisierung erlaubt.  
 

7.    Zahlungsbedingungen  
Für das gesamte Material sowie für die Planung wird eine Akonto Rechnung gestellt. Nachdem 
diese Rechnung beglichen ist, wird das Material bestellt und angeliefert. Nach Abschluss des 
Projektes wird vom Bauleiter/Planer eine Schlussabrechnung erstellt. Abweichungen werden 
rückvergütet oder in Rechnung gestellt. 

 

Siehe auch die AGB Planer/Bauleiter 


